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schlägt vor: zu derselben Tilgung einen Theil derje-

nigcn Zinöschriften zu verwenden, welche bey der

Vermögenssönderung des dortigen Stadt. und Staat».
<L»l, dem leztern aus dem ehevorigen Stadtseckel zu.

g flössen seyen.

Der Vollz, Rath findet jenes Begehren, als auf
dem Grundsatze beruhend : » Daß bey Slaatsverände.

rungen jede nachfolgende Regierung die rechtmäßigen
Verpflichtungen ihrer Vorgänger zu erfüllen gehalten

sey," ganz begründet, und würde in diese und allen-

falls andere ähnliche Anfoderungen schon aus sich ein«

zutreten kein Bedenken trage», wenn nicht zwey, schon

im Iun. und Nov. i??8 an die damalige Gesetzgebung

gerichtete Einfragen über solchen Gegenstand bisher
immer unentschieden geblieben wären. Er ladet Sie
B. G. deswegen ein, denselben Ihrer ernsthaftesten

Prüfung zu unterwerfen, und, wofern Sie mit ihm
über jenen Grundsatz einverstanden sind, ihn wirklich
zu Tilgung erwähnter solothurnischer Kriegsschulden
zu bevollmächtigen.

Allerdings B. G. pflichtet auch Ihre staatwirthschastl.
Commißion überhaupt dem Grundsatze bey, auf wel.
chem der Schluß vorliegender Botschaft gebauet ist.
Allein verbergen kann sie sich nicht minder, baß aus
verschiedenen der alterwichtigsten Gründen bey Anwen-
dung desselben, wenn es zumal um Ansprachen zu thun
ist, die sich von merklich verflossener Zeit herschreiben,
die gröste Vorsicht zu beobachten sey. Ihre Commißion
schlägt Ihnen daher folgende Gcgenbotschaft an die

Vollziehung vor:

Botschaft.
B. Vollz. Räthe! Ehe der gcsetzgeb. Rath in den

endlichen Entscheid Ihre? Botschaft vom n. d. über
die Anfoderungen einiger Partikularen von Solothurn
wegen seiner Zeit bey dem Einfalle der Franken in
Helvetien den Truppen von Bern und Soloitzurn, auf
Befehl der damaligen Negierung geleisteten Lieferungen
eintreten kann, findet derselbe unumgänglich erfoder-
lich, Sie B- V. R. einzuladen, ihm die nähern Titel
«rmeldtcr Anfoderungen, nebst Ihrem Befinden über
die mehr und mindere Begründung derselben mitzuthei-
len, und ihm auch mehrere Auskunft über ähnliche
Ansprachen zu geben, deren Ihre Botschaft beyläufig
Erwähnung thut.

Am >. September war keine Sitzung»

Kleine Schrifetn.
En'"aurf einer dauerhaften Constitution

für die Schweiz. —> Wir sind irre gegangen.
Laßt uns ohne Umstände wieder auf den gnrcw
Weg zurükkehren. 8. Bern, d. Stampsli.
i8»l. («September) S. 2». '

,» Ich setze meinen Namen bey " — heißt es arm
Schlüsse der Vorrede — „ blos weil ich als einer der
beharrlichsten Aristokraten bekannt bin." Dieser Name
ist: Gottlieb Th 0 tm a nn, gew. Sraacssecceläe
von Bern.

„Gewiß — sagt der Vf. —> ist kein Zftt-
pnnkt unschiklicher, der Schweiz eine dauerhafte und
bleibende Verfassung zu geben, als derjenige, in dem
wir uns gegenwärtig befinden. So lange der allge»
meine Friede nicht geschlossen, oder wenigstens das
Entschädigungsgeschäft in Deutschland nicht berichtige
ist, können und werden die Franzosen die Schweiz!
nicht räumen, und so lange die gegenwärtig? Maior-car
in der provisorischen Regierung fortdauert, kann fich
der freye Wille des Volkes nicht äusser»." — » Ich?
sehe eS" — sagt dann der beharrliche Aristokrat weites
unten — „für Pflicht an, meinen Plan — der den
sehnlichen Wunsch alter wahren und rechtschaffene»!

Schweitzer enthält, dem französischen Mini»
stee all hi er, bekannt zu machen, um so da

mehr, als es ihm nicht uiibekannt seyn kann, daß
es gar keiner Anstrengung bedarf, um ih» in Er-
füllung zu setzen."

Dieser Plan nun aber besteht darin«: » Daß die auf
Religion, Recht und Pflicht sich gründende alle schwer-
zerische Verfassung, an die ein jeder gewöhnt ist, unV
in deren ein jeder sein Vaterland wieder erkennen wird),
zur Grundlage angenommen, und in derselben blos
diejenigen Verbesserungen getroffen werden, welche man
durch die Erfahrung belehrt, allgemein als unumgäng-
lich nöthig anerkannt hat, und die nicht blos durch)
den Drang der gegenwärtigen Umstände veranlaßt
worden, sondern für alle und jede Zeiten anwend-
bar flnd. "

Die Xlll alten Cantone bleiben also bey ihren:
vorigen Grenzen, Rechten und Verhältnissen,, mit
Ausnahme des hienach festgesessen: Einem jeden wird
überlassen, ohne Widerrede des andern in seiner Re«
gierunq und Administration diejenigen Abänderungen:
zu treffe», die er sàr Lage und seinen Umstanden!
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angemessen finden wird« insoweit es ohne Verletzung
der bisherigen Verhältnisse der Angehörigen eines Can.
tons gegen den andern geschieht. Die zugewandten

Orte und Vogteycn werden als selbstständige Cantone

anerkannt, oder schliesset, sich an andere Cantone an,—
Für die gemeineidgenößische Angelegenheiten wird' ein

Run des rath an die Stelle der ehmaligen Tag.
leistungen treten. Er besteht aus 47 Gliedern, die von
üircn Ständen auf 6 Jahre erwählt und besoldet wer»
den. Sie versammeln sich jährlich, und bleiben nicht
länger be» einander, als es die Besorgung ihrer Ge-
schälte erfodert. Sie bilden aber uuter stch einen per.
manenten Ausschuß von Gliedern, unter welchen
das Präsidium des Bundesraths von Jahr zu Jahr
alterniren soll. Die vier übrigen vertheilen unter sich

die Geschäfte in folgende Departement!: die äussern

Angelegenheiten der Schweiz; das gemeineidgenößische

Mtlitair; das gemeineidgenößische Justiz» und Polizey-
wesenz das gemeineidgenößische Finanzwesen. Bern
wird ihm als der zu seiner Versammlung sicher ste

und bequemste Ort angewiesen. Der Bunvesrath
besorgt das Interesse und die politischen Angelegenhei-
ten der Schweiz gegen die äussern Mächte; doch im
Fall von Krieg, Frieden, Bündnissen und einer Trup-
penaufstellung soll selbiges nicht ohne Ratification der

Stände geschehen, deren Mehrheit entscheiden soll.

Wenn aber der Feind wirklich auf dem
Schweitzerboden ist, so soll dem bedrängten

Stande ohne ferneres Berathen so zu Hülfe gezogen

werden, daß er wo immer möglich abgetrieben werden

könne. Er soll alle Streitigkeiten, die sich allfällig
von Stand zu Stand erheben möchten, vorerst gütlich

beyzulegen suchen, sonst aber darinn nach dem Sinn
nud Geist der alten Bünde entscheiden. Er soll

auch befugt seyn, allgemeine Verordnungen in Bezug

auf das Zoll, und Münzwesen, auf die Freyheit des

Handels und Verkehrs, auf gemeinsame Sanitäts.
und Marechaussee»Anstalten und Einrichtungen festzu.

setzen und den Cantonen zur Execution aufzutragen. —
Sonst aber soll er stch auf keine Art und Weife in
dasienige mischen, was die innere Administration,
Sicherheit und Ruhe der einzelnen Cantone betrift und

die einem jeden zu besorgen überlassen ist. Nur soll er

in den neu errichteten Cantonen, die noch keine selbst-

ständige Regierung haben, für die provisorische Admi.
nistration derselben sorgen, dis die Constitution, die

er tiesin Cantonen mit Zurathzichung eines von ihnen

zu bcstlmnm-.deu Ausschusses vorschlage» wird, von

denselben wird angenommen seyn. Die gemeinetd.
g enö ssi sch en F i n a n ze n, die dem Bundesrath
zu Bestreitung seiner Ausgaben überlassen werden,, be«

stehen in dem Gewinn, der stch auf dem Salzhandel
und Bergwerken, so wie auf dem Pulverhandel und
Postwcfen erzeigt; jedoch sollen die daherigen wirklich
geschloßnen Traktaten respekoirt werden. Von dem in
gewöhnlichen Zeiten stch erzeigen sollenden Ueberschuß
soll ein gemeineidgenößischer Seckel gebildet werden.
Ist aber ein Beyschuß der Stände nöthig, so soll der»
selbe nach dem Maßstabe geliefert werden, der für das
vormalige Deftnßonsfystem angenommen war, mit
Rükstcht auf dagegen zu führende Beschwerden.

Die Wiedereinführung der alten Ver.
fassung ist in den vormalS vemocratischen Cantonen,
ihren Landräthen mir Zuzieyung der Mitglieder ihrer
Cantonallagsatzung anzubahnen überlassen. In den
vormals aristocratischrn Cantonen aber, wo die Reg«,
rung jederzeit in den Hauptstädten concentrirt war,
sollte das Bürgerrecht dieser Städte und die
damit verbundene Regimcntsfähigkeit allen
Einwohnern des Landes und der Municipalstädte, deren
Eltern über 20 Jahre in dem Lande angesessen und
verburqert waren, unter billigen Bedingen
geöffnet werden. — Damit die erste Auswahl, der
Personen zu der wieder eingesezten rechtmäßigen Lan.
desregieruug auf eine zwekmäßige und dem ganzen Land
angenehme Weise geschehe, wird vorgeschlagen: Die
Urversammlungen eines jeden Distrikts des Cantons,
sollen jede» einen allgemein geachteten, rechtschaffenen
Mann, der nicht ein Glied der alten Regierung war,
auswählen; .dagegen aber sollen diese Wahl,
manner weder sich selbst noch andre, sondern jede?

ausihnen schriftlich, einzig aus den Glieder»
der alten Regierung einen Ausschuß von 4»
Personen vorschlagen. Diejenigen 40 welche auf diese

Art die mehrsten Stimme» in sich vereinigen, sind

nicht nur als wirkliche Glieder der Landesregierung
erwählt, sondern es ist ihnen ohne fernere Einschrän.
kung gänzlich überlassen, die Bedinge unter welchen
das Bürgerrecht geöffnet werde» soll, zu bestimmen,
und alle gutfindmden Abänderungen in der Ecwäh»

lungsart zu der Landesregierung und ihren Aemtern,
eine Reduction ihrer Anzahl und ihres Gehalts zu tref.
fen, so wie auch die Zahl der Regierungsglieder zu

bestimmen, und sie, so wie die Bundesräthe für das

erstemal aus die nämliche Weise zu erwählen, wie sie

selbst erwählt worden sind.
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